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2. Mediation im Konfliktfalle
zwischen Behörden, Eltern und Lehrpersonen
und weiteren Beteiligten

Lehrpersonen, Eltern und Behörden wollen

für die Kinder und Jugendlichen sowie für

die Institution Schule nur das Beste.

Allerdings bestehen manchmal grosse

Meinungsverschiedenheiten über die Frage,

was das Beste ist und wie dieses Ziel

erreicht werden kann. Schnell können dann

Meinungsverschiedenheiten für die Beteiligten

zu Glaubensfragen werden und nicht

selten existenziellen Gehalt erhalten. Werden

meine fachlichen Qualifikationen als

Lehrperson hinterfragt?

Wird uns Eltern der Ein-

luss auf die Entwicklung

nseres Kindes einfach

entzogen? Werden unsere

Bemühungen als Behörde

berhaupt wahrgenom-

ten? Diese und ähnliche

Fragen können sich bald

einmal stellen.

Bevor die Affen¬

brotbäume gross

werden, fangen sie

ja erst damit an,

klein zu sein.

Im Team...

So kann es passieren, dass ein Team von

Lehrpersonen über die pädagogische

Ausrichtung einer Schule heisse Debatten führen

kann oder sich eisig ausschweigt. Eine

Detailfrage wie das Tragen von Mützen während

dem Unterricht kann sodann in die

Grundsatzfrage münden, ob an der Schule

ein Stil des «laisser faire» herrscht oder

Wert auf eine gute Arbeitshaltung und

Anstand gelegt wird - anders ausgedrückt

heisst die Grundsatzfrage, ob die Schule

die Schüler/innen zu Eigenverantwortung

erzieht oder sie bevormunden will. Da stehen

auf einmal vermeintliche «Ewiggestrige»

den vermeintlichen «Schmusepädagogen»

gegenüber. Schnell mündet die

Diskussion in die Frage nach der richtigen

Pädagogik und nicht nach der angemessenen

Kombination verschiedener Ansätze für

einen konkreten Fall. Dabei spielt die Angst

vor einer Entwertung der bisherigen Arbeit

oft eine wichtige Rolle.

Gelingt es einem Team, alle vorhandenen

pädagogischen Ansätze zu würdigen und

wertzuschätzen, wird es für jedes Teammitglied

leichter sein, in einem konkreten Fall

nicht auf seiner bevorzugten Lösung al; der

einzig richtigen zu beharren. Das Tearr nit-

glied sieht dann auch nicht seine g nze

Arbeit in Frage gestellt, wenn einma: ein

anderer Ansatz ausprobiert oder vom Ì ;am

beschlossen wird. Die Mediation sollt in

der Lage sein, die wahren Interessen und

Bedürfnisse in einem konkreten Kor likt

sichtbar zu machen und den Beteiii ten

kreative Lösungen ohne Gesichtsverlust : zu

ermöglichen. So mag es oft darum ge ;en,

das eine zu tun und

das andere trotzdet i zu

berücksichtigen. * on-

kret könnte sich

beispielsweise heraus

feilen, dass nicht das

Mützentragen an : ch,

sondern ganz etwat

anderes (beispielsw :ise

das Verhalten der h

asse) der Beweggrunc für

eine strengere Haltung einiger Lehrpe

seinen ist. Oder eine Lehrperson ist beispielsweise

grundsätzlich für ein Verbot des H üt-

zentragen, muss aber in ihrer Klasse ber its

andere kleine Kämpfe ausfechten nd

möchte sich zu diesem Zeitpunkt n :ht

auch noch das Mützenproblem aufbürc en.

Das Team kann in Kenntnis solcher Ta

Sachen dann angemessene Lösungen für ne

Fragestellung finden und die Frage n ch

dem einzigen richtigen pädagogischen in-

satz erübrigt sich.

...Eltern und Lehrpersonen...

Auch Konflikte zwischen Eltern und

Lehrpersonen können für beide Parteien sehr eil

einmal existenzielle Bedeutung erlang n.

Eltern beanstanden beispielsweise, d ss

eine Lehrperson im Unterricht zu we ig

streng sei und dafür zu viele Hausaufgal en

erteile. Die Lehrperson hält demgegenü er

fest, dass das Kind die Hausaufgaben nie

erledige, oft übermüdet in der Schule

erscheine und unkonzentriert mitarbeite. B

eide Parteien bestreiten vehement die Aus' a-

gen des anderen. Die Lehrperson sieht ihre

fachlichen Kompetenzen in Frage gesteint,
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die Eltern ihre Fürsorge für das Kind. Allenfalls

werden Behördemitglieder in die

Gespräche miteinbezogen. Diese sehen sich

dann mit der Forderung der Lehrperson

nach Rückendeckung sowie mit der Forderung

der Eltern nach dem Rechten zu sehen

konfrontiert. Allenfalls braucht die Lehrperson

als erstes die grundsätzliche Anerkennung

ihrer fachlichen Kompetenzen, um

flexibel auf die Schwierigkeiten des Kindes

reagieren zu können. Gleichfalls brauchen

die Eltern die Wertschätzung für ihr

Engagement für das Kind, um über seine gesamte

Situation nachdenken zu können. So

solite eine Mediation beide Parteien in ihrer

Roüe stärken und bestätigen, was erst

einen echten Dialog über die konkreten

Probleme zulassen kann. Vielleicht braucht

da? Kind neue Strukturen in der Schule wie

zuhause. Gemeinsam werden Lehrperson

und Eltern dann vereinbaren, wie sie die

Prcbleme aufzufangen versuchen und

arbeiten so an einer Lösung anstatt sich mit

Vorwürfen zu überhäufen und die Behör-

denmitglieder in die undankbare Rolle des

Schiedsrichters zu drängen.

...und weitere Konstellationen...

Ähnliche Situationen können auch

zwischen Behörden bzw. Schulleitungen und

Eltarn oder Behörden bzw. Schulleitungen
und Lehrpersonen entstehen. Auch Schul-

se retär/innen und Abwartspersonen können

einen grossen Einfluss auf die Atmosphäre

an einer Schule haben. Da sie weder

in sin Team noch in einen Klassenverband

eingebunden sind, fehlen gerade bei

Konflikten mit diesen Personen die Gefässe für
eii e Regelung. Die Mediation kann hier das

Gespräch in Gang bringen und zur einer

Konflikterhellung bzw. -lösung führen.

Einbezug der Schüler/innen

Eine interessante Frage stellt der Einbezug

von Kindern und Jugendlichen in einen

Konflikt unter Erwachsenen dar. Denn meistens

handelt der Konflikt von den Kindern

u d Jugendlichen und die Parteien stützen
si h auf deren vermeintliche Bedürfnisse

ab, um ihre Position zu begründen.

D ese Frage kann nicht generell beantworte"

werden. Bei Meinungsverschiedenheiten
über die schulische Laufbahn und allfälliger

sonderpädagogischer Massnahmen
e ies l.-Klässlers wird der Einbezug weniger

möglich und angemessen sein als wenn

Meinungsverschiedenheiten bestehen, wie

disziplinarischen Schwierigkeiten bei einer

Schülerin in der Sekundarstufe begegnet

werden soll. Im Einzelfall ist die Urteilsfähigkeit

des Kindes oder Jugendlichen zu

beachten und dessen Belastbarkeit.

Grundsätzlich können insbesondere Jugendliche

aber je nach Konflikt auch Kinder gut als

weitere Partei in die Mediation miteinbezogen

werden. Ist dies der Fall, so muss die

Mediation dem Hierarchiegefälle unter den

Beteiligten besondere Beachtung schenken.

Anerkennung und Respekt gegenüber

den Übergeordneten für die Einlassung auf

den Prozess und Stärkung der untergeordneten

Beteiligten haben in feiner Abstimmung

den Prozess zu begleiten.

Chancen und Grenzen

Aus der Erfahrung meiner rechtlichen

Tätigkeit in der Volksschule bin ich zu der

Einsicht gekommen, dass wohl viele zermürbende

Streitigkeiten in ähnlichen Situationen

wie den oben geschilderten ihren

Anfang finden. Durch die Dynamik entsteht

rasch ein grosser Vertrauensverlust auf

allen Seiten. Dies kann zu Imageverlusten der

Schule, zu grossen Belastungen im Arbeitsumfeld

der Schule und im familiären Umfeld

führen. Währenddem geht für das Kind

APRIL 2003



HAUPTTHEMA

wertvolle Zeit verloren und nicht zuletzt

können sich Streitigkeiten für alle Beteiligten

auch gesundheitlich und finanziell

negativ auswirken. Gerade in der Schule, wo

die Beteiligten doch über längere Zeit

sozusagen eine Schicksalsgemeinschaft bilden,

besteht jedoch oft bei allen Beteiligten ein

hohes Interesse an einer wahren

Auseinandersetzung mit dem Konflikt. Werden

dort bereits in einem frühen Stadium die

Steine des Anstosses aus dem Weg

geräumt, so kann dies die Lebens- und

Lernqualität aller Beteiligten stark verbessern.

Man sieht nur

mit dem Herzen gut,

das wesentliche

istfar àie Augen

unsichtbar.

Für Behörden und Schulleitungen

bleibt jedoch die nicht

ganz einfache Frage, wann

denn ein Mediatior/eine Me-

daitorin beigezogen werden

sollt. Dabei spielen die

finanziellen Mittel sicherlich eine

Rolle. Auch eine Mediation

kostet etwas, wenn meist

auch weniger als der Beizug

eines Anwaltes/einer Anwältin.

Für jede kleine Meinungsverschiedenheit

kann keine externe Fachperson geholt

werden und dies ist auch nicht nötig. Die

Schule kann sich selbst befähigen, mit den

alltäglichen Vorkommnissen mediativ

umzugehen. So kann eine Weiterbildung von

Behördemitgliedern, Schulleitung, Lehrpersonen

und weiteren Beteiligten bereits

neue Impulse geben. Allenfalls kann auch

eine Elternveranstaltung zu diesem Thema

die Sicht für die Anliegen einer allfälligen

Gegenpartei im Streit fördern. Bei wiederholten,

gewichtigeren oder komplexeren

Problemfällen kann eine Mediation

vielleicht eine Wende herbeiführen, bevor die

Behörde zu Zwangsmitteln greifen muss

oder sich eine Partei einfach frustrier

zurückzieht, um trotzdem aus dem Hi ter-

grund immer wieder das System Schuir zu

stören oder es öffentlich anzugreifen.

Vertreter der Institution Schule werden sich

vor einer Mediation auch mit der Frage

auseinandersetzen müssen, welchen S )iel-

raum sie denn in der Mediation haben, [ine

private Institution wird aufgrund der

Vertragsfreiheit grösseren Spielraum haben,

Als Institution der öffentlichen Verwal ung

ist die öffentliche Schule gewissen

rechtsstaatlichen Prinzipien verpflichtet, wie oei-

spielsweise dem Gleichbehandlungsgebot

oder dem Gebot gesetzmässig zu hanteln,

Gewisse Entscheide müssen von der

Gesamtbehörde gefällt werden und körnen

von Lehrperson, Schulleitung oder ehern

einzelnen Behördenmitglied nicht

abschliessend entschieden werden. All lem

muss in der Mediation Rechnung getrtgen

werden. Die rechtsstaatlichen Verpf lieh un-

gen der Schule können als Interessen in die

Mediation einfliessen. Für Rücksprachen

und Abklärungen mit der Gesamtbelvrde

muss ebenso Raum sein wie für Rücks

machen der Gegenpartei mit eigenen Beratern

und Sachverständigen. So muss zwiscien

den Sitzungen (wenn mehrere benötigt
v/erden) genügend Zeit für die nötigen

Ricksprachen und Abklärungen einberaumt
v/erden. Die Mediation kann im Einzelfall g

rade auch beim vielleicht etwas engeren

rechtlichen Korsett der öffentlichen Schule

aus einer Sackgasse führen, wenn hirter

den Positionen die wahren Interessen

zutage treten und so einzelfallgerechte Lös jn-

gen sichtbar werden können.
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